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I. Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Auflösung von Lebensnotstands-
konstellationen. Im weiteren Sinne werden damit Notstandskonstellationen be-
zeichnet, in denen eine Lebensgefahr sich nur durch ein Verhalten vermeiden lässt,
das anderes Leben gefährdet. Im engeren Sinne geht es um zugespitzte Konstella-
tionen, in denen der mit an Sicherheit grenzenderWahrscheinlichkeit zu erwartende,
unmittelbar bevorstehende Tod eines Menschen sich nur durch Verhalten vermeiden
lässt, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Tod eines anderen
führt. Im strafrechtlichen Diskurs werden ganz überwiegend Lebensnotstandskon-
stellationen in letzterem Sinne diskutiert. Das gilt auch für die hiesige Arbeit.

Von anderen bereits zu diesemThema erschienenen Arbeiten1 soll die hiesige sich
durch einen radikaleren Ansatz abheben, der nicht nur Lebensnotstandskonstella-
tionen in den Blick nimmt, sondern darauf abzielt, die Grundlagen der verschiedenen
Erscheinungsformen des rechtfertigenden Notstands (Aggressiv-, Defensiv- und
Neutralnotstand/rechtfertigende Pflichtenkollision2) und insbesondere die Grenzen
ihrer jeweiligen Anwendungsbereiche kontraktualistisch zu legitimieren. Nur so
lässt sich ein Notstandsmodell erarbeiten, das nicht nur eine interessengerechte,
sondern auch nachvollziehbare Auflösung von Lebensnotstandskonstellationen er-
möglicht. Im Fokus steht allein der rechtfertigende Notstand. Inwiefern die Ent-
schuldigung rechtswidrigen Verhaltens in Betracht kommt, ist im Folgenden nur am
Rande von Bedeutung.

1. Vorgehensweise

Kernproblem des Lebensnotstands ist die Frage nach der Zulässigkeit der Auf-
opferung „unschuldigen“ Lebens (gemeint ist das Leben von Personen, denen kei-

1 Seit 2005 sind zahlreiche deutschsprachige rechtswissenschaftliche Dissertationen er-
schienen, die Lebensnotstandskonstellationen in den Fokus nehmen, so etwa: „Das Problem
des Lebensnotstandes am Beispiel des Abschusses eines von Terroristen entführten Flug-
zeugs“ von Alexander Archangelskij (2005); „Die Abwehr von Terrorgefahren im Luftraum“
von Katja Paulke (2005) „Die Bekämpfung nicht-staatlicher Angreifer im Luftraum“ von
Manuel Ladiges, (2007, 2. Auflage 2013); „in dubio pro Straffreiheit? Untersuchungen zum
Lebensnotstand“ von Ingo Bott, (2011) und „Die Allokation von Lebenschancen“ von Nicolas
Rücker (2014). In ihrem kontraktualistischen Ansatz ähneln vor allem die Arbeiten von Anna
Coninx, („das Solidaritätsprinzip im Lebensnotstand“, 2012) und Till Zimmermann („Ret-
tungstötungen“, 2009) der hiesigen.

2 Die beiden Begriffe können synonym verwendet werden, näher dazu V.3.d).



nerlei Verantwortlichkeit für das Bestehen der Notstandskonstellation zukommt,3 ein
engerer Zusammenhang zum eigentlichen strafrechtlichen Schuldbegriff besteht
nicht) zum Zweck der Rettung von Leben – eine Frage, die von der wohl noch immer
herrschenden Meinung undifferenziert abschlägig beantwortet wird, da man ande-
renfalls nichts Geringeres als die Grundfesten der verfassungsmäßigen Ordnung
bedroht sieht. Wer, so wie hier, von dieser Einschätzung abweicht, muss den kaum
steigerungsfähigen Vorwurf entkräften, die Würde des Menschen zu missachten.

Aus diesem Grund erfolgt, bevor mit der Ermittlung einer eigenen Lösung für
Lebensnotstandskonstellationen begonnen wird, in den ersten beiden Abschnitten
dieser Arbeit (II., III.) eine Auseinandersetzung mit der Gegenansicht, die Zuläs-
sigkeit der Vernichtung unschuldigen Lebens sei mit der Menschenwürdegarantie
nicht vereinbar. Dabei wird deutlich werden, dass die Position, von der aus Ansätze
zur Lockerung des absoluten Verbots der Vernichtung unschuldigen Lebens kritisiert
werden, ihrerseits auf tönernen Füßen steht. Wie verschiedentlich festzustellen ist,
verbirgt sich hinter der Fassade eines kompromisslosen Festhaltens an einem ka-
tegorischen Tötungsverbot nicht selten der Wunsch, jener Verhaltensbefehl möge
missachtet werden. Jedenfalls dort, wo dieser Wunsch zur Grundlage eines Straf-
verzichts gemacht wird, entzieht er dem Tötungsverbot das Fundament.

Im Anschluss an diese Auseinandersetzung mit dem im Raum stehenden Vorwurf
der Verfassungswidrigkeit des hiesigen und anderer Ansätze zur Auflösung von
Lebensnotstandskonstellationen werden im dritten Abschnitt der Arbeit (IV.) für das
weitere Vorgehen bedeutsame dogmatische Grundlagen des rechtfertigenden Not-
stands in den Blick genommen. Dies betrifft vor allem die gängige, den Rechtfer-
tigungsgrund prägende Dichotomie von Aggressiv- und Defensivnotstand sowie die
Zuweisung der grundsätzlichen Zuständigkeit für die Hinnahme der Gefahr, die
darüber entscheidet, welche Notstandsvariante im Einzelfall zur Anwendung ge-
langt. Von dieser Zuweisung hängt ab, ob die Abwehr einer Gefahr vom Schutz-
gutinhaber zulasten eines Eingriffsgutinhabers als Erzwingung eines solidarischen
Opfers betrachtet wird – so im Normalfall – oder ob im Gegenteil das Absehen von
einer Gefahrenabwehrmaßnahme die Erbringung eines solidarischen Opfers des
Schutzgutinhabers nach sich zieht. Mit ihr befasst man sich, der Sache nach, für
gewöhnlich nur im Zusammenhang mit der Anwendung des Defensivnotstands
näher, anderenfalls gibt man sich insoweit mit der Formel „casum sentit dominus“

3 Auch das BVerfG bezeichnet in seiner Entscheidung zu § 14 Abs. 3 a.F. LuftSiG die
entführten Flugzeugpassagiere in Abgrenzung zu den Entführern als „unbeteiligte[n], un-
schuldige[n] Menschen“ (BVerfGE 115, 118, 157). Die Bezeichnung „unbeteiligt“ setzt indes
bereits voraus, die Schutzgutinhaber, deren Leben durch die tödliche Gefahrenabwehrhand-
lung vor der Vernichtung bewahrt werden, seien in irgendeiner Weise „beteiligter“ als die
Eingriffsgutinhaber, sodass nur die typischerweise tödliche Vornahme der Gefahrenabwehr-
handlung einer Rechtfertigung bedarf, nicht aber ihr – in Lebensnotstandskonstellationen
ebenfalls regelmäßig tödliche Folgen zeitigendes – Unterlassen. Diese Wertung ist alles an-
dere als selbstverständlich. Jedenfalls darf sie nicht begründungslos vorweggenommen wer-
den. Aus diesem Grund wird die Bezeichnung als „unschuldig“ hier derjenigen als „unbetei-
ligt“ vorgezogen.
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zufrieden, weist sie in der konkreten Notstandslage also wie selbstverständlich dem
Inhaber des Schutzguts zu.

Gleich zu Beginn des Abschnitts wird dabei deutlich, dass auch die Beurteilung
der Rechtfertigung von Tötungshandlungen im Notstandskontext als mit der Würde
des Menschen unvereinbar mit der Verteilung der grundsätzlichen Hinnahmezu-
ständigkeit im konkreten Fall steht und fällt, eine Unvereinbarkeit mit Art. 1 Abs. 1
GG sich also allenfalls dann fundiert behaupten lässt, wenn zuvor untersucht worden
ist, ob im konkreten Fall überhaupt die Rede von der „Aufopferung“ eines nur be-
schränkte Solidarität Schuldenden die Rede sein kann. Zum Ende des zweiten Ab-
schnitts wird darauf hingewiesen, dass man Aggressiv- und Defensivnotstand of-
fenbar verschiedentlich für ein zu beschränktes Instrumentarium hält, um damit alle
denkbaren Notstandskonstellationen interessengerecht aufzulösen.

Der vierte Abschnitt (V.) dient der Entwicklung des hiesigen Notstandsmodells.
Zu diesem Zweck wird zunächst das legitimatorische, wie erwähnt kontraktualis-
tische Fundament des hiesigen Ansatzes bereitet, auf dem dieses Notstandsmodell
aufbaut. Es wird dargelegt, dass auch wenn die in ihm vorgesehenen Legitimati-
onsinstanzen sich, parallel zu utilitaristischer Rechtslegitimation, allein am Nutzen
für ihr eigenes Wohlergehen orientieren, sie kein Notstandsmodell beschließen
würden, das uneingeschränkte Solidaritätspflichten – und damit, im Lebensnot-
standskontext, Selbstaufopferungspflichten – vorsieht: Auch aus einem nutzenori-
entierten Legitimationsmodell lassen sich Solidaritätspflichtbeschränkungen her-
leiten.

Im Folgendenwird aufgezeigt, wovon die Vertragspartner die Entscheidung, wem
jene Beschränkungen im Einzelfall zugutekommen, wem also die grundsätzliche
Zuständigkeit für die Hinnahme der Gefahr zugewiesen wird, abhängig machen.
Dabei wird insbesondere deutlich, womit die enorme Bedeutung der Richtung, in die
der gefährliche, die Notstandslage auslösende Kausalverlauf sich ohnemenschliches
Eingreifen voraussichtlich entwickeln wird, für die Zuweisung der Hinnahmezu-
ständigkeit sich erklären lässt, also aus welchem Grund in aller Regel derjenige mit
der grundsätzlichen Zuständigkeit für die Hinnahme der Gefahr belastet wird, der bei
schicksalhafter Weiterentwicklung des Geschehens mit seiner Schädigung zu
rechnen hat.

Abschließend wird auch die Solidaritätspflichtbeschränkungen vorsehende
rechtfertigende Pflichtenkollision – hier bezeichnet als Neutralnotstand, also als
dritte Variante des rechtfertigenden Notstands – hergeleitet.

Im fünften und letzten Abschnitt (VI.) wird überprüft, ob und ggf. inwiefern der
Neutralnotstand innerhalb und außerhalb von Gefahrengemeinschaftskonstellatio-
nen eine Rechtfertigung der aktiven Tötung Unschuldiger zulässt. Dabei erfolgt eine
Auseinandersetzung mit alternativen Rechtfertigungsansätzen.
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